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 Veröffentlicht am 27.02.1996

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1;

AlVG 1977 §38;

AlVG 1977 §9 Abs1;

Rechtssatz

Die Tatsache, daß die Arbeitsuchende in einer Niederschrift nur eine ihr gestellte Frage wahrheitsgemäß beantwortet

hat, steht der Annahme einer Vereitelung iSd § 10 Abs 1 AlVG nicht entgegen (hier: die Arbeitssuchende erklärt, die ihr

zugewiesene Beschäftigung nur vorübergehend annehmen zu können).
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